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Zitat von Seph

. Für NDS gilt ganz klar, dass Gelder in Zusammenhang mit Schulfahrten auch über das
Schulgirokonto zu laufen haben. Dass das also durchaus geht, ist offensichtlich.

Aber selbst in NDS ist die Regelung nicht einfach umsetzbar, wenn es darum geht, dass
Lehrkräfte auf der Fahrt etwas bezahlen sollen.

Da gibt es auch Konstrukte, dass die Lehrkräfte selbst das Geld vom privaten Geld vorstrecken,
alternativ müssten sie eine größere Summe bar mitnehmen.
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